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                      für das Gelände zwischen
       den Grundstücken Landsberger Allee 315/343,
Ferdinand-Schultze-Straße, Landsberger Allee (Straßenmitte)
                             und Arendsweg 
                         im Bezirk Lichtenberg,
     Ortsteile Alt-Hohenschönhausen und Lichtenberg
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Umgrenzung von Flächen mit Bindungen

für Bepflanzungen und für die Erhaltung

Anpf lanzen von

Bäumen Sträuchern

sonst igen Bepflanzungen

Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-

Erhaltung von

Bäumen Sträuchern

sonst igen Bepflanzungen

Sonstige Festsetzungen

Umgrenzung von Flächen für

Stellplätze

Gara gen

Gemeinschaftsstellplätze

Gemeinschaftsgaragen

Garagengebäude mit Dachstellplätzen

Tiefgaragen

Gemeinschaft stiefgaragen

Gemeinschaftsanlagen

Besonderer Nutzungszweck von Flächen
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Mit Geh-, Fahr-, u. Leitungsrechten zu belastende Flächen

Umgrenzung von Flächen für

Umgrenzung von Flächen für besondere Anlagen und
Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-

35,4z.B.

Immissionsschutzgesetzes

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
des Bebauungsplanes

Nachrichtliche Übernahmen 

L B

Naturschutzgebiet
Landschaftsschutzgebiet

Geschützter Landschaftsbestandteil

Naturdenkmal

Erhaltungsbereich

Wasserf läche

Wasserschutzgebiet  (Grundwassergewinnung)

Umgrenzung der Flächen für den Luftverkehr

Umgrenzung der Flächen, deren Böden erheblich 

mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind

Bahnanlage

Straßenbahn

Arkade

Umgrenzung von Flächen zum Schutz,  zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Umgrenzung der Gebiete, in denen zum Schutz vor schädlichen

Umgrenzung von Flächen für Zuordnungen nach §9
Abs. 1a Baugesetzbuch (Kombination mit anderen Planzeichen möglich)
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Gesamtanlage (Ensemble),  die dem Denkmalschutz unterliegt
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Eintragungen als Vorschlag
Gebäude

Stellplatz

Garage

Tiefgarage

Kinderspielplatz

z.B.

z.B.

Hochstraße

Tiefstraße

Brücke

Industriebahn (in Aussicht genommen)

Grundstücksnummer

z.B.
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Planunterlage

Öffentliches oder Wohngebäude mit  Durchfahr t und Gescho sszah l und  Überd achu ng

Wirtschafts-,  Industriegebäude oder Garage

mit Geschosszahl

z.B.

Unterirdisches Bauwerk (z.B. Tiefgarage)

Brücke

Textliche Festsetzung

Geländehöhe, Straßenhöhe 

Laubbaum, Nadelbaum

z.B.

in Meter über NHN

Parkhaus

unbefest igt
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Landesgrenze (Bundesland)

Bezirksgrenze

Ortsteilgrenze

Flurstücksgrenze

Flurstücksnummer;  Flurnummer

Mauer,  Stützmauer

Zaun, Hecke

Bord- oder Rasenkante, topografische Begrenzungslinie

;  Flur  10
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9
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Befestigungs- oder Nutzungsartengrenze

Die vorstehende Zeichenerklärung enthält gebräuchliche Planzeichen, auch soweit sie in diesem Bebauungsplan nicht verwendet werden.  

0,5

Zugrunde gelegt sind die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23.Januar 1990 und die Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 1990) vom 18. Dezember 1990. 
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Aufgestellt: Berl in, den  26.10.2009

Bezirksamt Lichtenberg von Berlin
Abt. Stadtentwicklung, Bauen, Umwelt und Verkehr

Fachbereich Vermessung Fachbereich Stadtplanung

Fachbereichsleiterin Vermessung Leiter des Amtes für Planen und Vermessen

Bezirksbürgermeisterin 

Der Bebauungsplan wurde

in der Zeit vom        16.11.2009        bis einschließlich        17.12.2009       öffentlich ausgelegt.
Die Bezirksverordnetenversammlung hat den Bebauungsplan 

am        25.02.2010       beschlossen.
Berlin, den   17.05.2010

Bezirksamt Lichtenberg von Berlin
Abt.  Stadtentwicklung, Bauen, Umwelt und Verkehr

Amt für Planen und Vermessen

Leiter des Amtes für Planen und Vermessen

Der Bebauungsplan ist auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in Verbindung mit § 6 Abs. 5 Satz 1
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs durch Verordnung vom heutigen Tage festgesetzt worden.

z.B.

Berlin, den   01.06.2010

Bezirksamt Lichtenberg von Berlin

Bezirksstadtrat

Umgrenzung der von der Bebauung freizuhaltenden Flächen

Die Verordnung ist am      12.06.2010        im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin auf      S.299       verkündet worden.

z.B.

Zu diesem Bebauungsplan gehört ein Grundstücksverzeichnis.

Übersichtskarte 1:10000

Bezirksstadtrat

Amt für Planen und Vermessen
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Einzelanlage, die dem Denkmalschutz unterliegt
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Gemarkungsgrenze

Flurgrenze

z.B.

49A

z.B.

XXII-10

Planunterlage: ALK ; Stand September 2009  
                       sowie Feldvergleich/Messung Juli/August 2009

Schoeps

H

Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Gegenstand der Festsetzung.

Güttler-Lindemann

Güttler-Lindemann

Straßenbahngleisachse

Geisel

Emmrich

Haltestelle Bus/Straßenbahn

Geisel

Bebauungsplanurkunde wurden in diese Abzeichnung eingearbeitet.
Die redaktionellen Änderungen vom 18.05.2010 auf der
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Abzeichnung 
 

Hiermit wird beglaubigt, dass der Inhalt 
dieser Abzeichnung mit dem Inhalt der Urschrift 
des Bebauungsplanes  XXII-10 , 
festgesetzt am  01.06.2010 , übereinstimmt. 
 
Berlin, den 
 
 
Bezirksamt Lichtenberg von Berlin 
Abt. Stadtentwicklung, Bauen, Umwelt und Verkehr 
Amt für Planen und Vermessen 
Fachbereich Vermessung 
 
     
 
 
  
Im Auftrag 


